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1 Einleitung 

Die Gemeinde Karlsbad beabsichtigt den Neubau eines Feuerwehrgerätehaus im Bereich des 

bestehenden Feuerwehrgerätehauses in Langensteinbach an der Ittersbacher Straße. Das be-

stehende Gebäude wird nach Inbetriebnahme des neuen Feuerwehrgebäudes entfernt. Zur Si-

cherung der geplanten Erweiterungsfläche für den Neubau ist die Aufstellung eines Bebauungs-

plans erforderlich. Das Plangebiet ist ca. 0,82 ha groß. 

Bestandteil der Umweltprüfung ist auch der besondere Artenschutz nach § 44 BNatSchG, der 

bestimmte Verbote der Beeinträchtigung europarechtlich besonders und streng geschützter Arten 

bzw. ihrer Lebensstätten beinhaltet. 

 

 
Abb. 1 Luftbild mit Umgrenzung des Plangebiets 
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1.1 Vorgehensweise und Datengrundlagen 

Zur Prüfung der Artenschutzbelange wurden die von der Planung betroffenen Flächen hinsichtlich 

potenzieller Habitatstrukturen - mit Eignung als Fortpflanzungs- und Ruhestätte für Vertreter ar-

tenschutzrechtlich relevanter Tierarten (Anhang IV-Arten der FFH-Richtlinie, europäische Vogel-

arten nach Artikel 1 der EU-Vogelschutzricht-linie) - untersucht. Betrachtet wurden das Bebau-

ungsplangebiet und daran angrenzende Flächen. 

Die Kartierungen der Vögel, Reptilien und Schmetterlinge sowie eine Habitatbaum-Untersuchung 

und allgemeine Übersichtsbegehungen erfolgten an folgenden Terminen: 

21.03.25 bedeckt, windstill 21°C  Vögel, Reptilien, Gehölzkontrolle 

02.04.25 sonnig, windstill 14°C Vögel, Reptilien, Gehölzkontrolle 

10.04.25 heiter, windstill 14°C Vögel, Reptilien 

27.04.25 sonnig, windstill 16°C Schmetterlinge 

09.05.25 sonnig, windstill 14°C Vögel, Reptilien 

09.06.25 sonnig, leichter Wind 20°C Schmetterlinge 

03.07.25 bewölkt, windstill 24°C Schmetterlinge 

29.07.25 wolkig, windstill 20°C Vögel, Reptilien 

09.08.25 sonnig, windstill 23°C Schmetterlinge 

07.09.25 sonnig, leichter Wind 24°C Schmetterlinge 

04.12.25 bedeckt, leichter Wind 7°C Gehölzkontrolle 

 

Außer den Geländebegehungen und Kartierungen erfolgten Datenrecherchen und eine Auswer-

tung der Grundlagenwerke Baden-Württemberg und der Landesweiten Artenkartierung (LAK)  

Anhand der Geländebegehungen erfolgte eine Habitatpotenzialanalyse durch Rückschlüsse auf-

grund allgemeiner Erkenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen, Habitatansprüche und da-

für erforderliche Vegetationsstrukturen. 

Auf eine Darstellung der artenschutzrechtlichen Grundlagen, Begriffsbestimmungen und Erläute-

rung der einzelnen Verbotstatbestände wird verzichtet. Dem methodischen Vorgehen und den 

Bewertungen liegen die aktuellen fachlichen Standards, Hinweise und Methoden zugrunde (siehe 

Literatur- und Quellenverzeichnis). Dem nachstehenden Ablaufschemata und den Formblättern 

des MLR zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wird inhaltlich gefolgt. 

Lassen allgemeine Erkenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen, Habitatansprüchen und 

dafür erforderlichen Vegetationsstrukturen sichere Rückschlüsse auf das Vorhandensein oder 

Nichtvorhandensein bestimmter Arten zu, ist es nicht zu beanstanden, wenn man entsprechende 

Schlussfolgerungen zieht. Ebenso ist es zulässig, mit Prognosewahrscheinlichkeiten, Schätzun-

gen und, sofern der Sachverhalt dadurch angemessen erfasst werden kann, mit worst-case-Be-

trachtungen zu arbeiten1. Die gewählte Vorgehensweise ermöglicht im vorliegenden Fall die ar-

tenschutzrechtlichen Belange sachgerecht zu berücksichtigen und zu bewältigen.  

Unter Berücksichtigung der Einschätzung des Raumanspruches der zu erwartenden Arten und 

der potenziellen Vorhabenwirkungen umfasst das Untersuchungsgebiet den Vorhabenbereich 

und direkt angrenzende Kontaktlebensräume. Hierbei wird insbesondere eine Einschätzung hin-

sichtlich des Vorkommens besonders oder streng geschützter Arten vorgenommen. Ab-

                                                
1 vgl. BVerwG, Urteile vom 12.8.2009 - 9 A 64.07 – BverwGE 134, 308, juris Rn. 38 und vom 6.4.2017 - 4 A 16.16 - 
DVBl. 2017, 1039, juris Rn. 59, VGH Baden-Württemberg Urteil vom 18.4.2018, 5 S 2105/15 
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schließend wird die artenschutzrechtliche Betroffenheit (§ 44 BNatSchG) ermittelt, um daraus ggf. 

erforderliche Maßnahmen und das weitere Vorgehen ableiten zu können. Die Einschätzung des 

Konfliktpotenzials erfolgt unter Berücksichtigung derjenigen bau-, anlage- u. betriebsbedingten 

Wirkfaktoren, die sich aus dem geplanten Vorhaben ergeben und in der Regel Beeinträchtigun-

gen und Störungen der europarechtlich geschützten Arten verursachen können. 
 

Abb. 2 Ablaufschemata zur artenschutzrechtlichen Prüfung  (Quelle: LUBW 2018) 

 
 

 

1.2 Kurzdarstellung der relevanten Verbote 

Schädigungsverbot (ggf. im Zusammenhang mit dem Tötungsverbot, § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 4 in 

Verbindung § 44 Abs. 5 BNatSchG; ggf. im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 Nr. 1): 

Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören oder wildlebende 

Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu ent-

nehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

− Das Verbot tritt ein, wenn die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte für 

die betroffenen Tierindividuen bzw. der (besiedelte) Pflanzenstandort nicht durch vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen („CEF“) im räumlichen Zusammenhang erhalten wird. 

− Unvermeidbare Tötung oder Verletzung von Tieren, die im Zusammenhang mit der Schädi-

gung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten auftritt, kann ebenfalls durch Maßnahmen zur 

Funktionserhaltung ohne Eintreten des Verbotes ausgeglichen werden. 
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Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2) 

Es ist verboten, wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten er-

heblich zu stören. 

− Das Verbot tritt ein, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 

einer Art verschlechtert2. 

− Das Eintreten des Verbotstatbestandes kann durch populationsstützende Maßnahmen ver-

mieden werden. 

Tötungsverbot (ohne Zusammenhang mit Schädigungsverbot, § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG): 

Es ist verboten, wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-

gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören. 

Das Verbot 

− tritt ein, wenn sich das Lebensrisiko von Individuen der geschützten Arten aufgrund der Rea-

lisierung der Planung (i.d.R. betriebsbedingt) signifikant erhöht, 

− umfasst auch unbeabsichtigte Tötung oder Verletzung und 

− ist nicht durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen („CEF“) zu überwinden. 

 

 

 

2  Gebietsbeschreibung 

Das Plangebiet befindet sich in Langensteinbach auf der Ostseite der Ittersbacher Straße und 

umfasst die Fläche des bestehenden Feuerwehrgerätehauses sowie östlich und südlich daran 

angrenzende Freiflächen. 

Das Flst.-Nr. 9673 ist mit dem bestehenden Feuerwehrgerätehaus bebaut und randlich von Ein-

zelbäumen und Baumhecken eingefasst. Östlich grenzt ein Lagerplatz einer Baumpflegefirma an, 

der teilweise auch auf Flst.-Nr 9671 liegt und im Süden auch die außerhalb des Plangebietes 

liegende Teilfläche von Flst-Nr. 9672 umfasst. Im nördlichen Teil des Lagergeländes befinden 

sich einige Schuppen und Unterstände für Fahrzeuge und Geräte. Der südliche Teil wird als Frei-

zeitgarten und zur Hühnerhaltung genutzt. Am Ostrand des Lagergeländes verläuft eine Strauch-

hecke, der Westrand wird von Teilen der Baumhecke am Feuerwehrgerätehaus eingenommen. 

Flurstück 9671 wird im Wesentlichen von einer Strauchhecke eingenommen, die im Norden und 

Süden in einen Baumbestand übergeht (Schneeball, Hartriegel, Brombeere, Weide, Kirsche, 

Feldahorn). Die beiden östlichen Flst-Nr. 9670 und 9669 sind eine feuchtere Wiese mit scharfem 

Hahnenfuß, etwas Flatterbinse und etwas Große Wiesenknopf. Auf Flst.-Nr. 9669 stehen ein alter 

Birnbaum und am Südrand vier Eichen. 

Der Feldweg am Nordrand des Plangebietes (Flst.-Nr. 9656) ist im Bereich des Feuerwehrgerä-

tehauses überwiegend mit Gehölzen (Pappel, Vogelkirsche) und Grasfluren begrünt. An einigen 

                                                
2 Die „Skydda-Skogen“-Entscheidung des EuGH vom 4.2.2021 betont, dass beim Störungsverbot der Individuenbezug 
und nicht der Populationsbezug gilt. Die Maßgabe des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, wonach eine verbotstatbestands-
mäßige erhebliche Störung erst dann zu bejahen ist, wenn durch die Störung der geschützten Tiere sich der Erhal-
tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, steht im Widerspruch zu Art. 12 Abs. 1 FFH-RL. Sofern 
eine signifikante/erhebliche Störung vorliegt, erfolgt daher vorsorglich eine individuenbezogene Betrachtung. 
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Stellen wird vom Vorplatz des Feuerwehrgerätehauses über den Weg in die nördlich angrenzen-

den Wiesen- und Gartengrundstücke zugefahren. Im östlichen Teil ist der Weg als Schotterweg 

ausgebildet. 

Das Plangebiet liegt im Naturraum 150 Schwarzwald-Randplatten (Naturraum 4. Ordnung) und 

im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord. Im Süden grenzt das Plangebiet unmittelbar an eine FFH-

Mähwiese (Biotop-Nr. 370172150154). Weitere Schutzgebiete oder Biotope sind nicht vorhan-

den.  

Der südöstliche Teil des Plangebiets liegt im Kernraum des Biotopverbunds mittlerer Standorte. 

Durch die Planung wird in diesen Kernraum aber nur geringfügig eingegriffen. 

 

 
Abb. 3 Biotope und Biotopverbund mittlerer Standorte (Quelle: LUBW) 
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3 Ergebnisse und artenschutzrechtliche Bewertung 

3.1 Habitatbaumkontrolle 

Die Bäume wuden aus der Bodenperspektive auf das Vorhandensein von Höhlen oder Spalten, 

rissiger Rinde, Totholzanteil sowie Käfer(-fraß)spuren überprüft. Diese Überprüfung erfolgte vor 

der im Februar 2026 im Norden und Osten im Voraus durchgeführten Rodung und Baufeldfrei-

machung. 

Eine tatsächliche Quartiernutzung oder sichtbare Besiedlungsspuren, die darauf hinweisen, dass 

ein Baum eine besondere Funktion für geschützte Arten erfüllt, konnten nicht nachgewiesen wer-

den. Auch keine Horstbäume oder Großhöhlenbäume. 

 

 

3.2 Vögel 

Die Vögel wurden in 2025 an 5 Terminen erfasst (Termine siehe Kapitel 1.1). Die nachstehende 

Tabelle gibt eine Übersicht über die beobachteten bzw. verhörten Arten auf der Planungsfläche 

und im nahen Umfeld. 

 

Tab. 1 Artenliste der 2025 nachgewiesenen Vogelarten 

 

Artname  wissenschaftl. Name RL BW RL D BNatSchG 

Amsel Turdus merula n n b 
Bachstelze Motacilla alba n n b 
Blaumeise Parus caeruleus n n b 

Buchfink Fringilla coelebs n n b 

Elster Pica pica n n b 

Grünfink Carduelis chloris n n b 

Haussperling Passer domesticus V V b 

Kohlmeise Parus major n n b 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla n n b 

Rabenkrähe Corvus c. corone n n b 

Sumpfmeise Poecile palustris n n b 

Ringeltaube Columba palumbus n n b 

Zilpzalp Phylloscopus collybita n n b 

Rote Liste (RL): 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste 
                          n = nicht in der Roten Liste geführt.    RL D 2021, RL BW 2019 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): s = streng geschützte Art, b = besonders geschützte Art 

Alle europäischen Vogelarten fallen unter den besonderen Artenschutz nach § 44 BNatschG. 

Die Vogelfauna setzt aus verbreiteten, anspruchsarmen und häufigen Gebüsch- und Baumbrü-

tern zusammen, die die Nähe zum Menschen gut tolerieren können und häufig im Siedlungs-

bereich anzutreffen. Aufgrund der geringen Artenvielfalt und da keine streng geschützten oder 

gefährdeten Arten betroffen sind, ist die Bedeutung insgesamt gering bis mittel. Für den Bestand 

der lokalen Populationen von Vogelarten spielt der Vorhabenbereich keine elementare Rolle. Im 

Umfeld ist ebenfalls hauptsächlich mit allgemein verbreiteten Arten des Siedlungsbereiches und 

der Wälder zu rechnen. 
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In den Bäumen konnten keine mehrjährig nutzbaren Nester, Höhlen oder Spechtlöcher festge-

stellt werden. Für keine der nahrungssuchenden Arten war das Plangebiet essenziell als Nah-

rungsraum; es fand nur eine kurzzeitige Nutzung statt. 

Unter dem Vordach an der Ostfassade des Feuerwehrgebäudes wurde ein verlassenes (nicht 

diesjähriges) Nest gefunden. Von einer aktuellen Nutzung des Gebäudes durch Gebäudebrüter 

wird nicht ausgegangen. Bei der Eignungs- und Sichtkontrolle wurden an den Fassaden keine 

Nutzungsspuren festgestellt (z. B. Nester, Nesterreste, Nistmaterial, Kotspuren, Gewölle), die auf 

Vorkommen der klassischen Gebäudebrüter Haussperling, Hausrotschwanz, Mauersegler, 

Dohle, Turmfalke, Schwalben oder Eulenarten (Schleiereule) hindeuten. 

Durch das geplante Vorhaben sind für Vögel keine neuen, zusätzlichen oder erhöhten Beein-

trächtigungen oder Risiken zu erwarten, wie z. B. Scheucheffekte, Verlust von Lebensraum und 

Nahrungsflächen, Beeinträchtigung von Nestern / Brutplätzen, Kollisionsrisiko, Barriere- und 

Trennwirkung. 

Für die betroffenen Allerweltsarten sind im Umfeld noch zahlreiche Brutmöglichkeiten und Nah-

rungsareale vorhanden. Planungsrelevante Arten sind nicht betroffen. Im Süden und Westen des 

Plangebiets sollen die bestehenden Bäume und somit Lebensräume und Brutmöglichkeiten - er-

halten und durch neue Pflanzmaßnahmen ergänzt werden. Vor dem Hintergrund der kleinräumi-

gen und geringfügigen Eingriffe wird die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 

Die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG werden nicht ausgelöst, wenn Rodungsar-

beiten im Winter außerhalb der Vogelbrutsaison erfolgen. Das bestehende Feuerwehrgerätehaus 

sollte im Winter außerhalb der Vogelbrutsaison abgebrochen werden. Andernfalls ist die Unbe-

denklichkeit des Abbruchs durch eine Gebäudekontrolle und ökologische Baubegleitung zu ge-

währleisten. 

Das Eintreten des Störungstatbestandes (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) kann ausgeschlossen 

werden. Bei allgemein häufigen Vogelarten haben die lokalen Populationen naturgemäß Ausdeh-

nungen, die es ihnen ermöglichen, Störungen einzelner Brutreviere zu verkraften, ohne dass die 

Population als Ganzes destabilisiert wird. 

Für die ungefährdeten und noch relativ häufigen Arten wird angesichts ihrer landesweiten und 

regionalen Verbreitung und weiträumig vorhandenen geeigneten Lebensräumen ein günstiger 

Erhaltungszustand angenommen. Da allenfalls einzelne Brutpaare betroffen sind, wird die ökolo-

gische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 

Das Eintreten des Schädigungsverbots von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) kann ausgeschlossen werden. 

Um entfallende Nistplätze zu kompensieren und zur Verbesserung der ökologischen Funktion 

des Gebiets als Fortpflanzungs- und Ruhestätte für Vögel, sollte das Anbringen von Nisthilfen als 

Kompensationsmaßnahme in den Umweltbericht aufgenommen werden. 
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3.3 Fledermäuse 

Eine gezielte Erfassung von Fledermäusen mittels Ultraschalldetektor war nicht erforderlich.  

Es ist davon auszugehen, dass verschiedene Fledermausarten das Plangebiet überfliegen, 

durchfliegen oder bejagen. Gemäß den Verbreitungskarten der LUBW liegen für den TK-

Quadranten 7017SW Nachweise für mehrere Fledermausarten vor (Breitflügelfledermaus, 

Graues Langohr, Großer Abendsegler, Großes Mausohr, Rauhautfledermaus, Zwergfleder-

maus). 

Im Plangebiet möglich sind Vorkommen von (jagenden) Arten, die im offenen Luftraum jagen, wie 

etwa Abendsegler, Breitflügelfledermaus und Rauhautfledermaus, sowie Arten, die nahe an der 

Vegetation und entlang von linearen Strukturen jagen bzw. fliegen, wie z. B. Langohren, Bechst-

einfledermaus, Bartfledermaus, Großes Mausohr. 

In den Bäumen wurden keine als Fledermausquartier geeigneten Höhlen bzw. Spalten festge-

stellt. Die Baumkontrolle ergab keine Hinweise auf Fortpflanzungs- und Überwinterungsquartiere. 

Bäume mit einen BHD > 30 cm und erkennbar geeigneten frostfreien Winterquartieren wurden 

nicht festgestellt.  

Für Fledermäuse stellt das Plangebiet strukturbedingt kein essenzielles Nahrungshabitat dar. 

Eine Beeinträchtigung potenzieller angrenzender Fledermausvorkommen ist nicht zu erwarten. 

Jagdhabitate sind weiterhin erreichbar und Leitlinien für Fledermausflugrouten sind durch die ge-

plante Baumaßnahme nicht tangiert. 

Bei der kursorischen Eignungs- und Sichtkontrolle des Feuerwehrgebäudes wurden keine Fle-

dermausspuren (Kotkrümel, Fraßreste, Urin- und Sekretverfärbungen) festgestellt, die auf eine 

Nutzung durch Fledermäuse hindeuten. Ein besonderes Spaltenpotenzial besteht nicht. Nicht 

auszuschließen ist, dass einzelne Spalten und Zwischenräume am Gebäude von Einzeltieren als 

temporärerer Sommer-Hangplatz genutzt werden. Eine Nutzung als Winterquartier oder Wochen-

stube wird aufgrund fehlender Strukturen weitestgehend ausgeschlossen. 

Verstöße gegen § 44 BNatSchG sind für die Artengruppe Fledermäuse mit hinreichender Sicher-

heit ausgeschlossen, wenn Fällungen in den Wintermonaten erfolgen. Das bestehende Feuer-

wehrgerätehaus sollte im Winter abgebrochen werden. Andernfalls ist die Unbedenklichkeit des 

Abbruchs durch eine Fledermauskontrolle (Besatzfreiheit) und ökologische Baubegleitung zu ge-

währleisten. 

 

 

3.4 Reptilien 

Aus der Artengruppe der Reptilien wäre gemäß Landesweiter Artenkartierung (LAK) und den 

Verbreitungskarten der LUBW ein Vorkommen von Schlingnatter und Zauneidechse möglich. 

Die Erfassung erfolgte durch die Methode der Sichtbeobachtung, welche für Eidechsen die am 

besten geeignete Nachweismethode darstellt (HACHTEL et al. 2009), unter Berücksichtigung der 

Erfassungsbedingungen nach BLANKE et al. (2024). Hierzu wurden im März bis Juli 2025 an fünf 

Terminen (siehe Tab. in Kap. 1.1) das Plangebiet bei geeigneten Witterungsbedingungen und zu 

Zeiten, die eine hohe Präsenz von Reptilien erwarten lassen, langsam abgelaufen. Typische Auf-

enthaltsorte wie z. B. Saumstreifen, Böschungen, Heckenränder und Sonnenplätze wurden ge-

zielt abgesucht. 
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Bei der intensiven Nachsuche konnten keine Reptilien gefunden werden.  

Das intensiv genutzte, stark verschattete und ungünstig sonnenexponierte Plangebiet ist für Rep-

tilien wenig attraktiv. Auch gibt des im Plangebiet freilaufende Hühner und Katzen, die als Präda-

toren wirken.  

Laut Hinweis des Pächters gab es auf dem heutigen Lagerplatz früher Zauneidechsen. Histori-

sche Luftbilder zeigen, dass hier früher offene Wiesen- und Gartenflächen und deutlich weniger 

Gehölze vorhanden waren. Nutzungsänderung und Gehölzbeschattung haben vermutlich zur Le-

bensraumentwertung und Verdrängung der Zauneidechse geführt. 

Eine Betroffenheit streng geschützter Reptilienarten ist auszuschließen. 

 

 

3.5 Schmetterlinge 

Die Termine für die 5 Begehungen wurden so gelegt, dass besonders die Arten erfasst werden 

konnten, die in den Anhängen der FFH-Richtlinie gelistet sind. 

Insbesondere folgende Arten wurden in die Terminplanung mit einbezogen: 

− Großer Feuerfalter (Lycaena dispar), Suche nach Eiern, Eihüllen und Jungraupen zum Ende 

der Flugzeit der 1. + 2. Generation 

− Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous), Falternachweis zur Flugzeit 

in Bereichen mit Beständen an Großem Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) 

Bei den Begehungen wurden insgesamt 14 Arten an Tagschmetterlingen nachgewiesen (siehe 

Tab. 2). Davon sind 4 Arten in der Roten Liste von Baden-Württemberg enthalten. 2 Arten gelten 

nach der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) als besonders geschützt (P. icarus und C. 

pamphilus). Es wurden keine streng geschützten Schmetterlingsarten festgestellt. 

Schmetterlinge wurden ausschließlich auf der östlichen Wiesenfläche beobachtet. 

 

wissenschaftlicher Name deutscher Name 
Rote Liste BArt-

SchV 
FFH 

BW D 

Leptidea sinapis  Leguminosen-Weißling V V   

Pieris rapae  Kleiner Kohl-Weißling     

Pieris napi Grünader-Weißling     

Anthocharis cardamines Aurorafalter     

Vanessa cardui Distelfalter     

Araschnia levana Landkärtchen     

Cupido argiades Kurzschwänziger Bläuling V    

Polyommatus icarus Hauhechel-Bläuling   b  

Pararge aegeria Waldbrettspiel     

Maniola jurtina Großes Ochsenauge     

Coenonympha pamphilus Kleines Wiesenvögelchen   b  

Melanargia galathea Schachbrettfalter     

Thymelicus lineolus Schwarzkolbiger Braun-Dickkopffalter 3    

Erynnis tages Kronwicken-Dickkopffalter V V   

Tab. 2 Gesamtartenliste der beobachteten Tagschmetterlinge 

(RL-Status nach RL-BW 2023, RL-D 2025, V = Vorwarnliste, 3 = gefärdet) 
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Bei der Begehung am 27.04.25 war die Wiese ungemäht und recht blütenarm. An blühenden 

Pflanzen waren hauptsächlich Wiesenschaumkraut, Löwenzahn und Hahnenfuß vorhanden. Es 

wurden nur einzelne Ampferpflanzen festgestellt. 

Am 09.06.25 war die Wiese immer noch ungemäht und arm an blühenden Pflanzen. Am Rand 

standen 5 Pflanzen des Krausen Ampfers (Rumex crispus), einer Raupenfutterpflanze des Gro-

ßen Feuerfalters. Am Nordende der Wiese wuchsen kleine Pflanzen des Großen Wiesenknopfs. 

Am 03.07.25 war die Wiese immer noch ungemäht und bestand weitgehend aus vertrockneten 

Gräsern. 

Auch am 09.08.25 bestand die Wiese noch zum größten Teil aus vertrockneten Gräsern. Zwi-

schen den Gräsern gab es etwa 50 blühende Pflanzen des Großen Wiesenknopfs. 

Am 07.09.25 war die Wiesenfläche gemäht und ohne blühende Pflanzen. Es wurden nur noch 

einzelne Schmetterlinge im Überflug beobachtet. 

Im Untersuchungsgebiet konnten keine streng geschützten Schmetterlingsarten festgestellt wer-

den. Für das Vorhaben gibt es keine Einschränkungen durch streng geschützte Schmetterlings-

arten. 

Es wurden zwei besonders geschützte Schmetterlingsarten nachgewiesen. Diese Arten haben 

recht allgemeine Ansprüche, die durch extensiv genutzte Wiesenflächen erfüllt werden können. 

Verstöße gegen § 44 BNatSchG sind für die Artengruppe Schmetterlinge ausgeschlossen. 

 

 
Wiesenfläche am 27.04.25 

 
Wiesenfläche am 09.06.25 

 
Wiesenfläche am 03.07.25 

 
Blühende Wiesenknopfpflanzen am 09.08.25 
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3.6 Holzbewohnende Käfer 

Die Strukturerfassung und Überprüfung auf Betroffenheit wertgebender xylobionter Käfer erfolgte 

vor der im Februar 2026 im Norden und Osten im Voraus durchgeführten Rodung und Baufeld-

freimachung. 

Für baumbewohnende streng geschützte Käferarten fehlen geeignete Strukturen. Insbesondere 

für die baumbewohnenden FFH-Arten Hirschkäfer (Lucanus cervus), Heldbock (Cerambyx cerdo) 

und Eremit (Osmoderma eremita) finden sich in den betroffenen Gehölzstrukturen keine geeig-

neten Lebensräume, zumal keine alten Eichen oder Bäume mit mulmreichen Höhlen betroffen 

sind. Auch andere nach europäischem Recht geschützte Käferarten können auf Grund des Feh-

lens geeigneter Strukturen nicht vorkommen. 

Der Verdacht des BUND, dass der Eremit im Bereich der Baufläche vorkommt, ist unbegründet. 

Die Larven dieser Art leben in mit Mulm gefüllten Höhlen alter Bäume. Entscheidend für eine 

erfolgreiche Entwicklung ist ein ausreichend großer und feuchter Holzmulmkörper, der sich nur 

in entsprechend alten und mächtigen Bäumen sowie in sehr starken Ästen bilden kann. Solche 

Bäume bzw. Mulmhöhlen, die feuchten (nicht nassen) braunfaulen bis schwarzen Mulm enthal-

ten, wurden nicht gefunden. Von SCHAFFRATH (2003) wird als Untergrenze für die erfolgreiche 

Besiedlung von Höhlen ein Mulmvolumen von 3 Litern angegeben. Im Durchschnitt beansprucht 

eine Larve ca. 1 Liter Mulm und ein tragfähiger Bestand entsprechend große Höhlen. 

Die geplanten Eingriffe werden artenschutzrechtlich im Hinblick auf holzbewohnende Käferarten 

als unerheblich angesehen. Es werden keine Altbäume beseitigt, die als Brutbäume oder besied-

lungsgeeignete Verdachtsbäume für die baumbewohnenden FFH-Arten in Frage kommen. Be-

einträchtigungen können somit ausgeschlossen werden. 

 

 

3.7 Wildbienen 

Derzeit sind in Deutschland 604 Wildbienenarten bekannt (SCHEUCHL ET AL. 2023). In Baden-

Württemberg sind laut Wildbienen-Kataster landesweit 493 Wildbienenarten nachgewiesen Die 

Mehrheit von ihnen lebt solitär und nistet unterirdisch. 

Alle Wildbienenarten sind „nur“ besonders geschützt (vgl. Anlage 1, Spalte 2 der BArtSchV). Es 

gibt keine streng geschützten Wildbienen und Wildbienen sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie 

nicht aufgeführt. Nur national besonders geschützte Arten sind nicht Gegenstand der arten-

schutzrechtlichen Prüfung im Sinne des § 44 BNatSchG. Sie sind normalerweise im Rahmen der 

Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG abzuarbeiten. 

Etwa 50% der mitteleuropäischen Wildbienen nisten in selbstgegrabenen Gängen im Boden. Zu-

sammen mit den Kuckucksbienen, die fast alle (> 90%) ihre Eier in Bodennestern ablegen, ent-

wickeln sich etwa 75% der Wildbienenarten im Boden. Diese Wildbienenarten profitieren daher 

von der Bereitstellung geeigneter Bodenstrukturen wie offenen Bodenflächen. Rund 19% der 

Wildbienenarten nisten dagegen in vorhandenen Hohlräumen wie hohlen Pflanzenstängeln. 

Bei den Geländebegehungen wurde die Eignung des Plangebietes als Habitat für Wildbienen, 

speziell der Erd- oder Sandbienen (Andrena-Arten), hin kursorisch untersucht. Die Andrena-Arten 

nisten ausschließlich in der Erde in verschiedenartigen Substraten (Sand, sandiger Lehm, Löß). 

Die Nistplätze sind ebene Flächen, schwach geneigte Böschungen oder kleine Abbruchkanten. 
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Die Vegetation der Nistplätze ist meist schütter und niedrig. Durch Begehen oder Befahren ver-

dichtete Böden werden nur wenig besiedelt. 

Spezielle Strukturen, wie Abbrüche, Aufschlüsse, spärlich oder mit kurzem Rasen bewachsene 

Stellen, vegetationsfreie bzw. -arme Fahrspuren auf Feldwegen oder offene Bodenstellen in de-

nen genistet wird bzw. die Eiablage stattfindet, sind nur vereinzelt vorhanden.  

Es ergaben sich keine Hinweise auf besonders geeignete Flächen für seltene und wertgebende 

Arten (Rote Liste) oder Wildbienenarten mit speziellen Ansprüchen. Häufige und weit verbreitete 

Wildbienenarten können im Plangebiet mit hoher Wahrscheinlichkeit vorkommen. Allerdings bie-

tet nur ein sehr kleiner Flächenteil ein geringfügiges Besiedlungspotenzial. Eine Gefährdung von 

ganzen Populationen ist durch das Wegfallen dieser Flächen nicht gegeben. 

Insgesamt sind bezüglich Wildbienen keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten, die be-

sondere Maßnahmen erforderlich machen.  

 

 

3.8 Weitere Arten 

Vorkommen weiterer artenschutzrechtlich relevanter Arten wie z. B. Amphibien und Libellen sind 

aus gutachterlicher Sicht sind Vorkommen aufgrund der Lage des Eingriffsbereichs außerhalb 

des Verbreitungsgebietes der Arten, des Mangels geeigneter Habitate und Strukturen oder feh-

lender Nahrungspflanzen im Plangebiet nicht anzunehmen.  

Im Untersuchungsraum wurden keine Pflanzen des Anhang IV der FFH – Richtlinie nachgewie-

sen. Aufgrund allgemeiner Erwägungen, der landesweiten Verbreitung, der artspezifischen 

Standortansprüche und/oder der vorhandenen Nutzungen ist ein Vorkommen dieser Arten im 

Planungsgebiet auszuschließen bzw. sehr unwahrscheinlich. 

Streng geschützte, jedoch nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführte Arten, wurden nicht 

nachgewiesen. Ebenso ergaben die Kartierungen und Übersichtsbegehungen keine Hinweise auf 

seltene und nur national geschützte Wildbienen, Heuschrecken oder andere Arten. 

Nur national besonders geschützte Arten (z. B. alle Heuschrecken und Wildbienen) und andere 

wertgebende Arten (Rote Liste) sind nicht Gegenstand der artenschutzrechtlichen Prüfung im 

Sinne des § 44 BNatSchG. Nach § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG gelten die Zugriffsverbote nicht 

für nur national besonders geschützte Arten. Sie sind im Rahmen der Eingriffsregelung nach §§ 

14 ff BNatSchG abzuarbeiten. Aufgrund der fehlenden artenschutzrechtlichen Betroffenheit ist 

auch im Rahmen der Eingriffsregelung (§ 15 BNatSchG, Umweltbericht) keine Berücksichtigung 

von nur national besonders geschützten Arten erforderlich. Erhebliche Beeinträchtigungen, die 

durch entsprechende populationsstützende Maßnahmen zu kompensieren wären, können aus-

geschlossen werden. 
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4 Maßnahmen 
 

M 1 Gehölzfällarbeiten 

Die Rodung von Vegetation wie Gehölzen, Gebüschen und Bäumen hat zwischen Anfang Okto-

ber und Ende Februar zu erfolgen. Wird von diesem Zeitraum begründet abgewichen, erfolgt eine 

Kontrolle auf Besatzfreiheit. 

 

M 2 Gebäudeabbruch 

Das bestehende Feuerwehrgerätehaus ist vorzugsweise im Winter abzubrechen. Andernfalls ist 

die Besatzfreiheit durch eine Vogel- und Fledermauskontrolle (Besatzfreiheit) sicherzustellen und 

die Unbedenklichkeit des Abbruchs durch eine ökologische Baubegleitung zu gewährleisten. Soll-

ten Tiere nachgewiesen werden, ist das weitere Vorgehen mit der Naturschutzbehörde abzustim-

men. 

 

M 3 Nist- und Quartierkästen 

Um die durch Baumverluste und den Gebäudeabbruch entfallenden Nistplätze und potenziellen 

Quartiere zu kompensieren und zur Verbesserung der ökologischen Funktion des Gebiets als 

Fortpflanzungs- und Ruhestätte für Vögel und Fledermäuse nach Umsetzung des Vorhabens wird 

empfohlen, Nisthilfen und Quartierkästen im Plangebiet und/oder in der Umgebung des Pla-

nungsgebiets anzubringen. Diese Maßnahme sollte als Kompensationsmaßnahme in den Um-

weltbericht bzw. Bebauungsplan aufgenommen werden, ist aber keine vorgezogene CEF-

Maßnahme. 

Für Vögel sollten 7 Nisthilfen angebracht werden, mit unterschiedlicher Ausgestaltung und unter-

schiedlichen Öffnungen (Fluglochweiten). Empfohlen werden 2 Nisthöhlen mit kleiner Öffnung 

(26 mm), 2 Nisthöhlen mit mittlerer Öffnung (32 mm), 2 Halbhöhlen (z. B. Schwegler 2HW und 

1N) und 1 Sperlingskoloniehaus mit 3 Brutkammern (z. B. Schwegler 1SP). Die Nisthilfen können 

an Bäumen (oder Gebäuden) in einer Höhe von ca. 2-4 m auf der wetterabgewandten Seite ohne 

direkte Sonneneinstrahlung angebracht werden. 

Für Fledermäuse sollten 4 Fledermaus-Flachkästen aufgehängt werden, alternativ auch Rund-

kästen mit doppelter Vorderwand. Die Quartiere sollten an Gebäuden oder Bäumen in wetterge-

schützter Lage in mindestens 4 m Höhe angebracht und in unterschiedliche Himmelsrichtungen 

weisen, um unterschiedliche Temperaturbereiche abzudecken. Der Anflugbereich ist frei. 
 

M 4 Lichtmanagement / Insektenfreundliche Außenbeleuchtung 

Gemäß § 21 NatSchG sind Eingriffe in die Insektenfauna durch künstliche Beleuchtung im Au-

ßenbereich sind zu vermeiden.  

Neu errichtete Außenbeleuchtung ist den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspre-

chend insektenfreundlich herzustellen. Demnach sind nach derzeitigem wissenschaftlichen Er-

kenntnisstand mindestens folgende Anforderungen zu erfüllen: 

− Verwendung von LED-Leuchtmitteln, die warmweißes Licht (bis max. 3000 Kelvin) mit 

möglichst geringen Blauanteilen ausstrahlen,  

− Verwendung von Leuchtengehäusen, die kein Licht in oder über die Horizontale abstrah-

len, sondern die die zu beleuchtenden Flächen und Objekten nur von oben nach unten 

anstrahlen und der Leuchtpunkt möglichst weit in den Beleuchtungskörper integriert ist 

(sog. „Full-cut-off-Leuchten“), die Abstrahlrichtung muss nach unten gerichtet sein, 
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− Beleuchtung nur in notwendigem Umfang und Intensität, es sind Leuchtmittel mit keiner 

höheren Leuchtstärke als erforderlich zu verwenden, 

− Es sind Vorrichtungen wie Abschirmungen, Zeitschaltuhren (z.B. Abschaltung in den 

Nachtstunden zwischen 22 und 6 Uhr), Bewegungsmelder, die eine bedarfsgerechte 

Steuerung der Außenbeleuchtungen (z.B. an Wegen, Zufahrten, Fassaden) gewährleis-

ten, einzubauen,  

− Staubdichte Konstruktion des Leuchtengehäuses, um das Eindringen z.B. von Insekten 

und Spinnen zu verhindern,  

− Oberflächentemperatur des Leuchtengehäuses max. 40° C, um einen Hitzetod z.B. an-

fliegender Insekten und Spinnen zu vermeiden. 

Es sollte keine permanente nächtliche Außenbeleuchtung erfolgen. Die Abstrahlung muss nach 

unten gerichtet sein und darf die Horizontale nicht überschreiten. Die Beleuchtungskörper sollen 

waagerecht angebracht werden. 

 

M 5 Beleuchtungsverbot 

Gemäß § 21 (2) NatSchG ist es im Zeitraum vom 1. April bis zum 30. September ganztägig und 

vom 1. Oktober bis zum 31. März in den Stunden von 22 Uhr bis 6 Uhr verboten, die Fassaden 

baulicher Anlagen zu beleuchten, soweit dies nicht aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder 

der Betriebssicherheit erforderlich oder durch oder auf Grund einer Rechtsvorschrift vorgeschrie-

ben ist. 

 

M 6 Vogelfreundliche Außenfassaden 

Bei der Gestaltung der Außenfassaden ist auf eine vogelfreundliche Bauweise zu achten. Dies 

beinhaltet die Vermeidung von großen Glasflächen, die eine Durchsicht ermöglichen oder die 

angrenzende Landschaft spiegeln. Geeignete Maßnahmen wie z. B. die Verwendung von halb-

transparenten Materialien oder flächige Markierungen, finden sich in den Broschüren von 

RÖSSLER ET AL. 2022 sowie RÖSSLER UND DOPPLER 2022. 
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5 Umweltschadensprüfung 

Sind durch ein Vorhaben natürliche Lebensräume und/oder Arten gemäß den Definitionen des 

USchadG betroffen, ist entsprechend den Vorgaben des § 19 BNatSchG zu prüfen, inwieweit 

Schädigungen der Lebensräume bzw. Arten durch das Vorhaben zu erwarten sind.  

Die überschlägige Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass keine erhebliche Schädigung von Arten 

und natürlichen Lebensräumen im Sinne des Umweltschadensgesetzes durch den Bebauungs-

plan zu prognostizieren ist. Zur Ermittlung der Erheblichkeit wird auf „Die Bewertung erheblicher 

Biodiversitätsschäden im Rahmen der Umwelthaftung“ (BFN 2015) verwiesen. 
 

Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie 

Die Prüfung berücksichtigt einzig die in diesem Zusammenhang bewertungsrelevanten Arten des 

Anhangs II der FFH-Richtlinie3. Eine Bewertung der Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie so-

wie der Arten des Artikels 4 Absatz 2 und des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie erfolgte bereits 

im Zuge der artenschutzrechtlichen Prüfung. Es ist davon auszugehen, dass auf Grund des im 

Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung anzuwendenden strengeren Bezugsmaßstabes der 

lokalen Population (vgl. Regelungen zu § 44 (1) BNatSchG) bei einer Bewältigung artenschutz-

rechtlicher Konflikte kein Umweltschaden gemäß § 19 BNatSchG zu erwarten ist. Diese Einschät-

zung wird durch eine generelle Enthaftung eines Umweltschadens bei der Erteilung einer arten-

schutzrechtlichen Ausnahme gemäß § 45 (7) BNatSchG untermauert (vgl. LOUIS 2009).  

Eine detaillierte Betrachtung der im Anhang II der FFH-Richtlinie geführten und nicht bereits in 

der artenschutzrechtlichen Prüfung betrachteten Arten (z.B. Spanische Fahne, Hirschkäfer, 

Helm-Azurjungfer) muss stattfinden, wenn die Art im Untersuchungsraum nachgewiesen ist oder 

in Anbetracht der Habitatausstattung und der Verbreitung ein Vorkommen nicht ausgeschlossen 

werden kann. Aufgrund der Kartierungen sowie einer Abschichtung sind keine Arten des Anhangs 

II der FFH-Richtlinie prüfungsrelevant, welche nicht bereits im Rahmen der artenschutzrechtli-

chen Prüfung betrachtet wurden. Eine weitere Prüfung ist somit nicht erforderlich. 

 

FFH-Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie 

Natürliche Lebensraumtypen (LRT) von gemeinschaftlichem Interesse sind in Anhang I der Richt-

linie aufgelistet.  

                                                
3 Anhang II: „Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete 

ausgewiesen werden müssen." Für diese Arten werden sogenannte "Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung" 
(FFH-Gebiete) ausgewiesen. In Anhang II werden darüber hinaus einzelne Arten als „Prioritäre Art" gekennzeichnet. 
Für ihre Erhaltung kommt der Gemeinschaft eine besondere Verantwortung zu. 
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